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Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

vom 2. Januar 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. Januar 2024)

zum Thema:
Transformatorenhaus in einen ansehnlichen Zustand versetzen

und Antwort vom 23. Januar 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Januar 2024)



Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe

Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/17727
vom 02.01.2024
über Transformatorenhaus in einen ansehnlichen Zustand versetzen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zu-
ständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort
bemüht und hat daher den Verteilnetzbetreiber Stromnetz Berlin GmbH (Stromnetz Berlin)
um Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.

1. In wessen Eigentum befindet sich das Transformatorenhaus an der Simon-Bolivar/Goeckestraße in
Hohenschönhausen?

2. Ist dieses Transformatorenhaus in Betrieb?

3. Gibt es Planungen, das Transformatorenhaus wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen?

4. Wenn 3. Ja, wann soll dies erfolgen?

5. Wenn 3. Nein, warum nicht und gibt es andere Überlegungen über den künftigen Umgang mit dem
Transformatorenhaus?

Zu 1. bis 5.:
Die Fragen 1. bis 5. werden wie folgt gemeinsam beantwortet.
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Der Senat hat keine Kenntnis über die Eigentumsverhältnisse an dem genannten Transfor-
matorenhaus an der Simon-Bolivar-/Goeckestraße in Hohenschönhausen und kann somit
auch die darauffolgenden Fragen nicht hinreichend beantworten.

Die Stromnetz Berlin hat auf Nachfrage bestätigt, dass sie nicht Eigentümerin des gegen-
ständlichen Transformatorenhauses sei.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Einsicht in das Grundbuch beim zuständigen
Grundbuchamt zu beantragen.

Berlin, den 23. Januar 2024

In Vertretung

Dr. Severin  F i s c h e r
..........................................................
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe


